
Bezirksamt Pankow von Berlin                          08.04.2014 
Abt. Stadtentwicklung 
Bezirksstadtrat 
 
 
 
Herrn Bezirksverordneten 
Dr. Yasser Sabek 
 
über 
 
die Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung 
Pankow von Berlin 
Frau Sabine Röhrbein 
 
über 
 
den Bezirksbürgermeister 
Matthias Köhne 
 
 
 
Kleine Anfrage 0551/VII 
 
über 
 
Bauarbeiten Bizetstraße in Weißensee  
 
 
Bedingt durch die Bauarbeiten in der Bizetstraße in Weißensee werden die Fußgän-
ger von rechts nach links und versus versa aufgefordert den Bürgersteig zu wech-
seln. Die ständige Überquerung der Straße stellt eine Sicherheitsgefahr für alle An-
wohner dar, vor allem für Kinder und ältere Menschen. 
 
Ich frage das Bezirksamt: 
 
1. Hat das Bezirksamt der Baufirma eine Genehmigung erteilt, ohne an die 
        Sicherheit der Fußgänger zu denken?  
 
 Nein 
 
 
2. Ist die Baufirma befugt, die Fußgänger aufzufordern, die Straßenseite zu 
        wechseln? 
 

Die Bautätigkeiten  werden auf der Grundlage der vom Ordnungsamt Pankow – 
Straßenverkehrsbehörde ausgestellten straßenverkehrsbehördlichen 
Anordnung (Ord SVB 12-08138/20-A14) vom 22.01.2013 durchgeführt.  
Eine kurzzeitige Aufforderung an Fußgänger die Straßenseite zu wechseln, 
dient der Sicherheit der Fußgänger sowie einer ungestörten Baudurchführung. 
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3. Ist die Baufirma nicht verpflichtet, Maßnahmen für die Bausicherheit und die 
        Sicherheit der Fußgänger (z. B. die Errichtung einer entsprechenden Passage 
        für Fußgänger o. ä.) zu ergreifen?  
 

Die Sicherheit der Fußgänger wird durch die ausführende Bauunternehmung 
gewährleistet. Mindestgehwegbreite und Sicherung des Baufeldes werden 
durch die Bauleitung des Straßen- und Grünflächenamtes vor Ort kontrolliert. 

 
 
 
Jens-Holger Kirchner 
 
 
 
 
 


